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RS OGH 1964/5/20 7Ob151/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1964

Norm

JWG §31 Abs2

JWG §34

Rechtssatz

Keine Nichtigkeit, wenn vor Umwandlung einer vorläu6gen Fürsorgeerziehung nach § 31 Abs 2 JWG in eine endgültige

der gesetzliche Vertreter nicht gehört wurde; es genügt, wenn er vor dem ersten Beschluß gehört wurde.

Entscheidungstexte

7 Ob 151/64

Entscheidungstext OGH 20.05.1964 7 Ob 151/64
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